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Dornbirner

Behrnherier.

Siebenzehnter Jahrgang.

Organ für alle gemeindeamtlichen Kundmachungen.

Das „Dornbirner Gemeindeblatt" erscheint jeden Sonntag Morgen und kostet ganz¬
jährig fl. 1.50., halbjährig 75 kr., mit Postversendung ganzjährig fl. 2.10. Einschal¬
tungen werden mit 5 kr. für den Raum einer gewöhnlichen Druckzeile berechnet und

müssen spätestens bis Freitag Mittag portofrei im Gemeindeamte abgegeben
werden.

1886.Sonntag, 22. AugustNr. 34.

Kundmachungen.

Die Gemeinde Dornbirn beabsichtiget nächstens an die Auszahlung

der Gelder für die zur Erbauung der Wälderstraße erworbenen Gründe
zu schreiten.

Es werden daher Alle jene, welche auf solchen Grundstücken Pfand¬
rechtliche Forderungen zu stehen haben, hiemit aufgefordert, der Ge¬

meindevorstehung von Dornbirn unter Vorweisung der bezüglichen Urknden

ihre Forderungen bis 11. Septbr. d. J. namhaft zu machen, um mit
ihnen eine entsprechende Vereinbarung treffen zu können.

Dornbirn, den 21. August 1886.
Die Gemeindevorstehung.

Kundmachung.
Ueber Ansuchen des Gebhard Bohle, Schlosser in Hatlerdorf durch

Dr. Fulterer hier, gegen die Eheleute Peter Lang und Maria Walser in
Oberdorf wegen fl. 75.04 wird am 30. August und 13. September d. J.

Vormittag 9 Uhr bei Lorenz Zumtobel im Markt das mit Kauf vom 28.

März 1885 Fol. 665 erworbene Grundstück:


